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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1990

Norm

GOG §73 Abs2

Rechtssatz

Hat in erster Instanz ein Einzelrichter als Justizverwaltungsorgan entschieden, dann bleibt die Sache auch im

Rechtsmittelverfahren Justizverwaltungssache (die Entscheidung der zweiten Instanz in der Besetzung durch einen Drei

- Richter - Senat macht die Berufungsentscheidung nicht zu einem Akt der Gerichtsbarkeit).
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6 Ob 544/90
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